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Goll: Wahlrecht für betreute Personen kommt dank Initiative der FDP/DVP
und SPD

Landesregierung wollte unbedingt ein gemeinsames Gesetz mit der Opposition verhindern.

Anlässlich der Ersten Beratungen über die Gesetzentwürfe von SPD und FDP/DVP einerseits und der
Landesregierung andererseits zur dauerhaften Einführung des inklusiven Wahlrechts erklärt der
innenpolitische Sprecher der FDP/DVP-Fraktion Prof. Dr. Ulrich Goll:

„Durch die Neuregelungen erhalten rund 6.000 Menschen in Baden-Württemberg, die unter Betreuung
stehen, das Wahlrecht. Es war ein bedeutender Tag für die Demokratie, als das
Bundesverfassungsgericht am 29.01.2019 entsprechende Wahlrechtausschlüsse für verfassungswidrig
erklärte. Kurzfristig wurde damals in Baden-Württemberg eine provisorische Lösung eingeführt, mit der
die entsprechenden Vorschriften außer Kraft gesetzt wurden, aber eine konkrete neue Ausgestaltung
fehlte. Die FDP/DVP Fraktion hat schon damals gefordert, rasch nach Umsetzung für die
Bundestagswahlen die Regeln möglichst identisch auf Baden-Württemberg zu übernehmen, damit es
keine Unterschiede von Wahl zu Wahl gibt.

Obwohl der Bundestag schon im Juni 2019 die Gesetze geändert hat, blieb die Landesregierung untätig.
Einladungen für Gespräche für einen gemeinsamen Gesetzentwurf wurden durch Grüne und CDU
ignoriert. Erst nachdem die Fraktionen von SPD und FDP/DVP einen gemeinsamen Gesetzentwurf
eingebracht haben, zog die Landesregierung im Eiltempo nach. Das Wahlrecht für betreute Personen
kommt daher dank der Initiativen von SPD und FDP/DVP. Dabei hat auch die Landesregierung wie wir
auch die Bundesregeln auf das Landesrecht übertragen. Unsere Gesetze sind fast vollständig identisch.
Es ist schade, dass die Landesregierung ganz bewusst um jeden Fall einen gemeinsamen Gesetzentwurf
mit den Oppositionsfraktionen verhindern wollte. Sie offenbart damit, dass es ihr nicht um die Sache
geht, sondern darum, die politischen Lorbeeren zu ernten. Damit zeigt sich einmal mehr, wie kleingeistig
diese Landesregierung agiert.“


